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Strategische Umweltprüfung für den Hochwasserrisikomanagementplan der Flussge
bietseinheit Schlei/Trave - Festlegung des erforderlichen Untersuchungsrahmens ein- · 
schließlich des Umfangs und Detaillierungsgrades der in den Umweltbericht aufzuneh
menden Angaben (Scoping) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave wird der Hochwasserrisikomanagementplan 
(HWRM-Plan) für den zweiten Zyklus aufgestellt. Die EU hat zum Hochwasserschutz die 
Richtlinie 2007/60/EG1 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken verabschiedet (EG
HWRM-RL). Ziel dieser Richtlinie ist es, einen Rahmen für die Bewertung und das Manage
ment von Hochwasserrisiken zur Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen 
auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten 
in der Gemeinschaft zu schaffen. 

Für den aufzustellenden HWRM-Plan ist gemäß § 75 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)2 

in Verbindung mit Nr. 1.3 der Anlage 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)3 eine strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. 

Zentrales Element dieser SUP ist der Umweltbericht. Im Umweltbericht werden 
nach § 40 UVPG die bei Durchführung des Plans oder Programms voraussichtlichen erhebli
chen Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 4 des UVPG genannten Schutzgüter 

1 Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über die Be-
wertung und das Management von Hochwasserrisiken, (ABI. EG' Nr. L 288 S. 27) 
2 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30. November 1992 (GVOBI. M-V 1992, S. 669). zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
yom 05. 07 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228) 
3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBI. 1 S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 d. G. v. 12.12.2019 (BGBI. 1 S. 2513) 
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Allgemeine Oatenschutzinfomiation: 
Der Kontakt mit dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden 
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) OSG M-V). Weitere ln"fonnationen erhalten Sie unter www.regierung-mv de/Oatenschulz. 



sowie vemünftig13 Alternativen entsprechend den Vorgaben des § 40 UVPG ermittelt, be
schrieben und bewertet. 
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Zur Durchführung der SUP ist ein Vorschlag für einen entsprechenden Scoping-Rahmen (Er
mittlung des erforderlichen Aufgaben- und UntersLichuhgsumfanges) er$tellt worden, der 
Ihnen mit u. g. Internetzugang zur Kenntnis gegeben wird. 

'Die Scoping-Unterlage_ stellt einen Vorschlag-eines Untersuchungsrahmens als zentrales Do
kument des für die SUP zu erstellenden Umweltberichts dar. Dieser Vorschlag zum Untersu
chungsrahmen gibt Auskunft über Inhalt, Umfang und Detaillierungsgrad der im Umweltbe
richt aufzunehmenden Angaben. Er dient somit als Grundlage für die Beteiligung der Behör
den und ggf. Dritter im Rahmen der Festlegung des Untersuchungsrahmens gemäß 
§ 39 UVPG (Scoping).

Seitens der planaufstellenden Behörde des Landes· M-V wird darauf hingewiesen, däss die 
bei der Durchführung der SUP zur Anwendung gelangende Methodik sich bereits im zurück
liegenden ersten.Zyklus bewährt hat. Insofern sind die Vorgaben in der Scoping-Unterlage 
nicht grundlegend neu. 

Die Unterlage zum Aufgaben- und Untersuchungsumfang für die durchzuführende SUP wird 
unter dem Link: http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/wasser/hochwasserrisi
komanagementrichtlinie/hwr aktuelles. htm 

zum Download zur Verfügung gestellt. 

Sie werden gebeten, Änderungs- oder Ergänzungswünsche zum Untersucliungsrahmen 
schriftlich (analog oder per E-Mail) 

bis zum 27.03.2020

an das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) einzureichen. 

Anschrift: 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern 
Goldberger Straße 12 
18273 Güstrow 

Die elektronische Anschrift lautet: 

0 hwrmrl@lung.mv-regierung.de. 

Mit freundlichen Grüßen 

i"JI� �L�

Ute Hennings 


